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Synopse Gebührensatzung 
 

Gültige Fassung vorgesehene Änderungen Begründung 

Gebührensatzung des Rhein-Sieg-Kreises in der ab 
01.01.2018 gültigen Fassung 

  

Satzung über die Heranziehung zu Gebühren für die Ab-
fallentsorgung (Gebührensatzung) durch den Rhein-
Sieg-Kreis in seinem Gebiet der 19 kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden 

Satzung der RSAG – Anstalt des öffentlichen Rechts 
(AöR) über die Heranziehung zu Gebühren für die Ent-
sorgung von Abfällen imAbfallentsorgung (Gebühren-
satzung) durch den Rhein-Sieg-Kreis in seinem Gebiet 
des Rhein-Sieg-Kreises (Gebührensatzung) in der ab 
dem 1. Januar 2019 gültigen Fassung 

Satzung der RSAG AöR 

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung 
am 14.12.2017 nachstehende Satzung über die Heranzie-
hung zu Gebühren für die Abfallentsorgung durch den Rhein-
Sieg-Kreis im Gebiet der 19 kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden beschlossen. 

Aufgrund  
• des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. 
NRW. S. 90), des § 114a) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 
90), der §§ 2, 3, 5, 819 kreisangehörigen Städte 
und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 25), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. 
April 2017 (GV. NRW. S. 442) 

• und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) i. V. m. §§ 2 Absatz 1 Nr. 1 d) und 
3 der UnternehmenssatzungGemeinden 

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises über die RSAG Anstalt 
des öffentlichen Rechts vom 17. Dezember 27. September 
2018 hat der Verwaltungsrat der RSAG AöR in seiner Sit-
zung am 17. Dezember 10. November 201814.12.2017 

Aufzählung der Gesetze 
wieder eingeführt 
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nachstehende Satzung über die Heranziehung zu Gebühren 
für die Abfallentsorgung durch die RSAG AöRden Rhein-
Sieg-Kreis im Gebiet der 19 kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises beschlossen. 

§ 1 Allgemeines § 1 Allgemeines  

(1) Der Rhein-Sieg-Kreis erhebt für die Leistungen im 
Sinne des § 3 der Abfallsatzung des Rhein-Sieg-
Kreises Gebühren gemäß § 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) und nach den Bestimmungen dieser Satzung. 
Abfallgebühren sind als grundstückbezogene Benut-
zungsgebühren gemäß § 6 Absatz 5 KAG NRW öffent-
liche Lasten im Sinne der §§ 10 Absatz 1 Nr. 3 und 
156 Absatz 1 des Gesetzes über die Zwangsversteige-
rung und die Zwangsverwaltung, die auf dem Grund-
stück ruhen. 

(1) Die RSAG – Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)(1)
 Der Rhein-Sieg-Kreis - erhebt für die Inan-
spruchnahme der von ihr betriebenen öffentlichen Ab-
fallentsorgung nach Maßgabe ihrer Satzung über die 
Entsorgung von Abfällen im Gebiet des Rhein-Sieg-
Kreises (Leistungen im Sinne des § 3 der Abfallsat-
zung) in der jeweils geltenden Fassung  des Rhein-
Sieg-Kreises Gebühren und Auslagen nach Maßgabe 
des gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW.) und nach 
den Bestimmungen dieser Satzung. Abfallgebühren 
sind als grundstückbezogene Benutzungsgebühren 
gemäß § 6 Absatz 5 KAG NRW öffentliche Lasten im 
Sinne der §§ 10 Absatz 1 Nr. 3 und 156 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung, die auf dem Grundstück ruhen. 

Klarstellung, dass die RSAG 
AöR die Abfallgebühren 
erhebt 

(2) In den Gebühren enthalten ist der Aufwand für die 
Abfuhr und Entsorgung bzw. Behandlung der in der 
Abfallsatzung aufgeführten Abfälle und die dafür erfor-
derlichen Vorhaltekosten, sofern nicht im Einzelfall ge-
sondert private Entgelte erhoben werden. Inbegriffen 
ist außerdem der Aufwand für die Inanspruchnahme 
der Dienstleistungen der Rheinischen Entsorgungs-
Kooperation (REK), der für die Entsorgung von Rest-
müll, Papier, Bioabfällen sowie Sperrmüll einschließ-
lich des Transportes von den Entsorgungsanlagen der 
RSAG AöR zu den endgültigen Entsorgungsanlagen 
erforderlich ist. 

(2) In den Gebühren enthalten ist der Aufwand für die 
Abfuhr und Entsorgung bzw. Behandlung der in der 
Abfallsatzung aufgeführten Abfälle und die dafür erfor-
derlichen Vorhaltekosten, sofern nicht im Einzelfall ge-
sondert private Entgelte erhoben werden. Zu den ge-
bührenwirksamen Leistungen gehören ferner diejeni-
gen, die durch den Rhein-Sieg-Kreis aufgrund dessen 
„Satzung über die Gebührenerhebung im Bereich der 
Abfallentsorgung“ gegenüber der RSAG AöR geltend 
gemacht werden.  der für die Entsorgung von Rest-
müll, Papier, Bioabfällen sowie Sperrmüll einschließ-
lich des Transportes von den Entsorgungsanlagen der 
RSAG AöR zu den endgültigen Entsorgungsan-lagen 
erforderlich ist. 

Klarstellung, dass zu den 
gebührenwirksamen Leis-
tungen sowohl die eigene 
Tätigkeit der RSAG AöR 
gehört als auch die Leistun-
gen, die der Rhein-Sieg-
Kreises aufgrund dessen 
„Satzung über die Gebüh-
renerhebung im Bereich der 
Abfallentsorgung“ gegenüber 
der RSAG AöR geltend 
macht 
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§ 2 Gebührenpflichtige 
Einleitung Abs. 1 

§ 2 Gebührenpflichtige  
Einleitung Abs. 1 

 

(1) Gebührenpflichtige sind insbesondere (1) Gebührenpflichtige sind insbesondere Redaktionelle Änderung 

§ 3 Gebührenpflicht und Bemessungsgrundlage 
Abs. 1 und Abs. 4 

§ 3 Gebührenpflicht und Bemessungsgrundlage 
Abs. 1 und Abs. 4  

 

Absatz 1 
Die Gebührenpflicht entsteht erstmals mit Beginn des auf die 
Anschlusspflicht an die Abfallentsorgung folgenden Monats 
und danach mit Beginn eines jeden folgenden Kalenderjah-
res. Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in 
dem die Anschlusspflicht entfällt. 

Absatz 1 
Die Gebührenpflicht entsteht erstmals mit dem ErstenBeginn 
des dem Aufstellen eines Abfallbehältersauf die Anschluss-
pflicht an die Abfallent-sorgung folgenden Monats und da-
nach mit Beginn eines jeden folgenden Kalenderjahres. Die 
Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in welchem 
der oder die Abfallbehälter eingezogen werden. Für die Nut-
zung von Beistellsäcken der RSAG AöR entsteht die Gebüh-
renpflicht mit deren Erwerbdem die Anschlusspflicht entfällt. 

Klarstellung, wann die Ge-
bührenpflicht entsteht 

Absatz 4 
Als privater Haushalt gilt eine Personengemeinschaft oder 
Einzelperson, die eine Wohnungseinheit nutzt; dies gilt auch 
für den Fall, dass sie von anderen Haushalten ganz oder 
teilweise versorgt wird. Für die Veranlagung sind ausschließ-
lich die räumlichen Gegebenheiten maßgeblich. Eine Woh-
nungseinheit erfordert mindestens einen Wohnraum in räum-
lichem Verbund mit eigener Kochgelegenheit und eigenem 
Bad. Als anderer Herkunftsbereich gelten insbesondere die in 
§ 5b der Abfallsatzung aufgeführten Branchen.  

Absatz 4 
Als privater Haushalt gilt eine Personengemeinschaft oder 
Einzelperson, die eine Wohnungseinheit nutzt oder vorhält; 
dies gilt auch für den Fall, dass sie von anderen Haushalten 
ganz oder teilweise versorgt wird. Für die Veranlagung sind 
ausschließlich die räumlichen Gegebenheiten maßgeblich. 
Eine Wohnungseinheit erfordert mindestens einen Wohn-
raum in räumlichem Verbund mit eigener Kochgelegenheit 
und eigenem Bad. Als anderer Herkunftsbereich gelten ins-
besondere die in § 5b der Abfallsatzung aufgeführten Bran-
chen. 

 
Ergänzung 

§ 4 Gebührenmaßstab 
Abs. 1 und Abs. 3 

§ 4 Gebührenmaßstab 
Abs. 1 und Abs. 3 

 

Absatz 1 
Die Gesamtgebühr setzt sich zusammen aus Grund- und 
Arbeitspreisen. 

Absatz 1 
Die Gesamtgebühr setzt sich zusammen aus Grund- und 
Arbeitspreisen. Bemessungsgrundlage für die Gebühren 
sind, soweit sich aus den Gebührensätzen nichts anderes 
ergibt, die Anzahl, Art und Größe der aufgestellten Abfallbe-
hälter, die Art der Abfälle, die Weise des Einsammelns und 

Klarstellung zum Gebüh-
renmaßstab 
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die Häufigkeit der Abfuhren sowie die beantragten Sonderab-
fuhren. Bemessungsgrundlage für den Grundpreis ist der 
Herkunftsbereich des Abfalls (privater Haushalt oder Gewer-
bebetrieb nach § 3 Absatz 4 dieser Satzung). Die Gesamtge-
bühr setzt sich zusammen aus Grund- und Arbeitspreisen. 

(a) Für Haushalte besteht die Gesamtgebühr aus einem je 
Haushalt einheitlichen Grundpreis, der u. a. die in § 10 
der Abfallsatzung aufgeführten Entsorgungsleistungen 
beinhaltet sowie den Arbeitspreisen für die auf dem 
jeweiligen Grundstück von dem Haushalt genutzten 
Behälter. 

(a) Für Haushalte besteht die Gesamtgebühr aus einem je 
Haushalt einheitlichen Grundpreis, der u. a. die in §§ 10 
und 10 a der Abfallsatzung aufgeführten Entsorgungs-
leistungen beinhaltet sowie den Arbeitspreisen für die auf 
dem jeweiligen Grundstück von dem Haushalt genutzten 
Behälter. 

 
 
Die Selbstanlieferung von 
Sperrmüll und Grünabfällen 
ist nun in § 10 a der Abfall-
satzung geregelt 

(b) Für Gewerbebetriebe, die über 80- bis 240-Liter-
Restmüllbehälter entsorgen, besteht die Gesamtge-
bühr aus einem je Gewerbebetrieb einheitlichen 
Grundpreis, der die in § 10 der Abfallsatzung aufge-
führten Entsorgungsleistungen nicht beinhaltet sowie 
den Arbeitspreisen für die auf dem jeweiligen Grund-
stück von dem Gewerbebetrieb genutzten Behälter. 

(b) Für Gewerbebetriebe, die über 80- bis 240-Liter-
Restmüllbehälter entsorgen, besteht die Gesamtgebühr 
aus einem je Gewerbebetrieb einheitlichen Grundpreis, 
der die in §§ 10 und 10 a  der Abfallsatzung aufgeführten 
Entsorgungsleistungen nicht beinhaltet sowie den Ar-
beitspreisen für die auf dem jeweiligen Grundstück von 
dem Gewerbebetrieb genutzten Behälter. 

 
 
 
 
Die Selbstanlieferung von 
Sperrmüll und Grünabfällen 
ist nun in § 10 a geregelt 

Absatz 3 
Für die Veranlagung des Arbeitspreises für Restmüll ist die 
auf dem Restmüllbehälter angebrachte Marke für den Abfuhr-
rhythmus maßgebend. 

Absatz 3 
Für die Veranlagung des Arbeitspreises für Restmüll und 
Bioabfälle ist die auf den Gefäßendem Restmüllbehälter an-
gebrachte AbfallmMarkeAbfuhrmarken für den Abfuhrrhyth-
mus maßgebend. 

Auch die Gefäße für Bioab-
fälle müssen künftig - wegen 
der Wahlmöglichkeit – mit-
tels einer Abfuhrmarke ge-
kennzeichnet werden 

§ 5 Sonderregelungen 
Abs. 1 

§ 5 Sonderregelungen 
Abs. 1 

 

(1) Der Rhein-Sieg-Kreis ist berechtigt, mit den Eigentü-
mern von Mietgrundstücken mit häufigem Mieterwech-
sel, Wohnungsbaugesellschaften und dergleichen zur 
Verringerung des Bearbeitungsaufwandes eine an der 
durchschnittlichen Haushaltszahl orientierte Veranla-
gung zu vereinbaren. 

(1) Die RSAG AöRDer Rhein-Sieg-Kreis ist berechtigt, mit 
den Eigentümern von Mietgrundstücken mit häufigem 
Mieterwechsel, Wohnungsbaugesellschaften und der-
gleichen zur Verringerung des Bearbeitungsaufwandes 
eine an der durchschnittlichen Haushaltszahl orientier-
te Veranlagung zu vereinbaren. 

Wechsel der Zuständigkeit 
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§ 6 Gebührensatz § 6 Gebührensatz  

(1) Grundpreis  (1) Grundpreis  

a) Der Grundpreis beträgt je Privathaushalt einheit-
lich 111,96 €. 

(a) Der Grundpreis beträgt je Privathaushalt einheit-
lich…118,111,96 € 

 

b) Der Grundpreis beträgt je Gewerbebetrieb ein-
heitlich 83,88 €. 

(b) Der Grundpreis beträgt je Gewerbebetrieb ein-
heitlich 91,9585,80 €. 

 



Seite 6 von 9 
 
 

(2) Arbeitspreis (2) Arbeitspreis  

Die Arbeitspreise für die einzelnen Leistungen betra-
gen: 

Die Arbeitspreise für die einzelnen Leistungen sowie 
die sonstigen Gebühren betragen: 

Die Preise für die in § 6 Ab-
satz 2 aufgeführten Säcke, 
Tüten…sind Gebühren und 
keine Arbeitspreise. 

1. für Restmüll 2-wöchentliche  4-wöchentliche 
bei der Nutzung eines Entleerung Entleerung 
      80-l-
Behälters 

     85,92 €      42,96 € 

   120-l-Behälters    128,88 €      64,44 € 
   240-l-Behälters    257,78 €    128,89 € 
   660-l-Containers    708,88 €    354,44 € 
   770-l-Containers    827,04 €    413,52 € 
1.100-l-Containers 1.181,48 €    590,74 € 
Unterflurcontainers je 
Liter 

     1,074 €      0,537 € 

Beistellsäcke mit 70 
Litern Inhalt 

… € … € 

2. für Bio- und Grün-
abfälle 

2-wöchentliche   

bei der Nutzung eines Entleerung  
120-l-Behälters      58,92 €  
240-l-Behälters 
660-l-Behälters 
Unterflurcontainers je 
Liter                                        

   117,84 € 
   324,05 €     
     0,491 € 

 

Jutesäcke mit 100 
Litern Inhalt 

… € … € 

3. für Papierabfälle 4-wöchentliche  
bei der Nutzung eines  Entleerung  
   240-l-Behälters       2,90 €  
   770-l-Containers       9,29 €  
 1.100-l-Containers …€ … € 
1.100-l-Containers 
Unterflurcontainers je 
Liter 

    13,28 € 
  0,0121 € 

 

1. für Restmüll 2-wöchentliche  4-wöchentliche 
bei der Nutzung eines Entleerung Entleerung 
80-l-Behälters      85,93 €      42,96 € 
120-l-Behälters    128,89 €      64,45 € 
240-l-Behälters    257,78 €    128,89 € 
660-l-Containers    708,90 €    354,45 € 
770-l-Containers    827,05 €    413,52 € 
1.100-l-Containers 1.181,50 €    590,75 € 
Unterflurcontainers je 
Liter 

     1,074 €      0,537 € 

Beistellsäcke mit 70 
Litern Inhalt 

…2,90  € … € 

2. für Bio- und Grün-
abfälle 

2-wöchentliche 
Regelentlee-
rungStandard- 2-wöchentliche  

bei der Nutzung eines Entleerung Entleerung 
 120-l-Behälters …     58,9274,18  …41,04 € 
 240-l-Behälters … 148,36 € … 82,07 € 
 660-l-
ContainersBehälters 

… 408,00407,99 
€ 

… 225,70 € 

240-l-Behälters 
660-l-Behälters 
Unterflurcontainers je 
Liter 

…   117,84 € 
   324,05 €     

     0,491 €              

… € 
 

…€0,342€ 

Beistellsäcke säcke mit 
100 Litern Inhalt 
Papiertüten (10 Stück 
pro Pack) 
Vorsortiergefäß 10Liter 
Vorsortiergefäß 7,5 
Liter 

… 1,30 € 
 

1,00 € 
 

6,00 € 
3,90 € 

… € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wöchentliche Entleerung 
der Behälter für Bio- und 
Grünabfälle ist die Regelent-
leerung 
 
 
 
 
 
Eine wöchentliche Entlee-
rung von Unterflurcontainern 
wird nicht angeboten 
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4. für Wertstoffe 2-wöchentliche 4-wöchentliche 
bei der Nutzung eines Entleerung Entleerung 
   240-l-Behälters                6,84 € 
1.100-l-Containers      62,74 €      31,37 € 
Unterflurcontainers je 
Liter 

         0,0285 € 

Jahreskontingents 
Wertstoffsäcke (40 
Stück) 

               6,84 € 

 

3. für Papierabfälle 4-wöchentliche  
bei der Nutzung eines  Entleerung  
 240-l-Behälters       6,712,90 €  
770-l-Containers       21,549,3029 

€ 
 

1.100-l-Containers 
Unterflurcontainers je 
Liter 

    30,7813,298 € 
0,0280121 € 

 

4. für Wertstoffe 2-wöchentliche 4-wöchentliche 
bei der Nutzung eines Entleerung Entleerung 
 240-l-Behälters         6,84 € 
1.100-l-Containers      62,734 €      31,376 € 
Unterflurcontainers je 
Liter 

    0,0285 € 

Jahreskontingents 
Wertstoffsäcke (40 
Stück) 
Wertstoffsäcke 10er 
Pack 

 
 
 
 
 

       6,84 € 
 
 
 

1,70 € 
 

(3) Für private Haushalte sind max. 4 Sonderleistungen 
pro Jahr im Grundpreis enthalten; wahlweise kann dies 
die Abholung oder Selbstanlieferung von Sperrmüll, 
Elektro- und Elektronikgeräten (sog. Haushaltsgeräte) 
sowie Grünschnitt sein. Bei Haushaltsgeräten zählt nur 
noch die Abholung als Sonderleistung, jedoch nicht die 
Selbstanlieferung (vgl. § 10a der Abfallsatzung). Wer-
den diese Leistungen, sofern sie nicht im Grundpreis 
enthalten sind, in Anspruch genommen, beträgt die 
Gebühr je Inanspruchnahme 28,08 €. 

(3) Für private Haushalte sind max. 4 Sonderleistungen 
pro Jahr im Grundpreis enthalten; wahlweise kann dies 
die Abholung oder Selbstanlieferung von Sperrmüll, 
Elektro- und Elektronikgeräten (sog. Haushaltsgeräte) 
sowie die Selbstanlieferung von GrünabfällenGrün-
schnitt sein. Bei Haushaltsgeräten zählt nur noch die 
Abholung als Sonderleistung, jedoch nicht die Selbst-
anlieferung (vgl. § 10a der Abfallsatzung). Werden die-
se Leistungen, sofern sie nicht im Grundpreis enthal-
ten sind, in Anspruch genommen, beträgt die Gebühr 
je Inanspruchnahme … 28,08 €26,16€. 

 
 
 
 
Keine Abholung von Grünab-
fällen in großen Mengen auf 
Karte mehr 

(4) Darüber hinaus können Sonderausstattungen in An-
spruch genommen werden, für die gesonderte Gebüh-
ren erhoben werden. 

(4) Darüber hinaus können Zusatzleistungen und Sonder-
ausstattungen in Anspruch genommen werden, für die 
gesonderte Gebühren erhoben werden. 

Ergänzung 
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Deckel mit Kleinöffnung für 1.100-l-Container: 24,90 € 
jährlich 

Deckel mit Kleinöffnung für 1.100-l-Container: 
 ...24,90 €14,58€ jährlich 
Behälterneugestellung:                                     :21,81€ 
………..€ pro Behälter und eine einmalige Bearbei-
tungsgebühr von …€8,85 €                   

 
 
 
Ergänzung 

(5) Die Entsorgung von bestimmten Sonderabfällen aus 
Haushalten und Kleingewerbebetrieben ist bis 50 kg 
pro Anlieferfahrzeug und Tag im Grundpreis enthalten. 
Werden größere Mengen angeliefert, wird hierfür ein 
Entgelt entsprechend der jeweiligen Entgelteordnung 
erhoben. 

(5) Die Entsorgung von bestimmten Sonderabfällen aus 
Haushalten und Kleingewerbebetrieben ist bis 50 kg 
pro Anlieferfahrzeug und Tag im Grundpreis enthalten. 
Werden größere Mengen angeliefert, wird hierfür ein 
Entgelt entsprechend der jeweiligen Entgelteordnung 
erhoben. 

 

(6) Die unter Absatz 1, 2 und 4 genannten Gebührensätze 
verstehen sich als Jahresgebühren. Sie werden jähr-
lich durch Gebührenbescheid festgesetzt. 

(6) Die unter Absatz 1, 2 und 4 genannten Gebührensätze 
verstehen sich als Jahresgebühren. Sie werden jähr-
lich durch Gebührenbescheid festgesetzt. 

 

(7) Für Ausstattungsänderungen kann eine Verwaltungs-
gebühr erhoben werden. Eine Ausstattungs-änderung 
pro Haushalt und Jahr ist gebührenfrei. 

(7) Für Ausstattungsänderungen (Abfuhrrhythmus- und 
Gefäßänderungen)  wirdkann eine BearbeitungsVer-
waltungsgebühr erhoben werden. Eine ÄAusstattungs-
änderung pro privatem Haushalt und Gewerbebetrieb 
ist pro VeranlagungsjJahr ist gebührenfrei. Für jede 
weitere Änderung die zweite wird eine Bearbeitungs-
Verwaltungsgebühr von. ....19,45 € erhoben. 

Klarstellung und redaktionel-
le Änderung 

(8) Die Gebühr für eine Zusatzabfuhr beträgt 15 €. (8) Die Gebühr für eine Zusatzabfuhr beträgt …1516,99 €.  

(9) Für Restmüllcontainer wird bei größerer Abfuhrhäufig-
keit als oben genannt der jeweilige Arbeitspreis ent-
sprechend der Anzahl der regelmäßigen Entleerungen 
erhöht. 

(9) Für Restmüllcontainer wird bei größerer Abfuhrhäufig-
keit als oben genannt der jeweilige Arbeitspreis ent-
sprechend der Anzahl der regelmäßigen Entleerungen 
erhöht. 

 

§ 7 Fälligkeit 
Abs. 4 

§ 7 Fälligkeit 
Abs. 4 

 

Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres 
oder werden aufgrund von Änderungen im Sinne des § 3 im 
Laufe eines Kalenderjahres Gebühren nacherhoben, so wer-
den diese mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

Beginnt die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalenderjahres 
oder werden aufgrund von Änderungen im Sinne des § 3 im 
Laufe eines Kalenderjahres Gebühren nacherhoben, so wer-
den diese Gebühren innerhalb eines Monats nachmit Be-

 
 
Konkretisierung 
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Der Gebührenbescheid kann im Laufe oder nach Abschluss 
des Kalenderjahres ergehen. 

kanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Der Gebührenbe-
scheid kann im Laufe oder nach Abschluss des Kalenderjah-
res ergehen. 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
Abs. 1 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
Abs. 1 

 

Die nach § 2 Absatz 1a bis f Gebührenpflichtigen sind ver-
pflichtet, dem Rhein-Sieg-Kreis über alle für die richtige Ver-
anlagung maßgebenden Tatsachen unverzüglich die erfor-
derlichen Angaben zu machen. Wer gegen diese Pflicht vor-
sätzlich oder fahrlässig verstößt, handelt ordnungswidrig. 

Die nach § 2 Absatz 1a bis f Gebührenpflichtigen sind ver-
pflichtet, der RSAG AöRdem Rhein-Sieg-Kreis über alle für 
die richtige Veranlagung maßgebenden Tatsachen unverzüg-
lich die erforderlichen Angaben zu machen. Wer gegen diese 
Pflicht vorsätzlich oder fahrlässig verstößt, handelt ord-
nungswidrig. 

 
Wechsel der Zuständigkeit 

§ 9 Inkrafttreten § 9 Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.  Diese Satzung tritt am 1. Januar 201901.01.2018 in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Heranziehung zu 
Gebühren für die Abfallentsorgung vom 19.12.2016 
außer Kraft.   

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Heranziehung zu 
Gebühren für die Abfallentsorgung vom 19.12.2016 außer 
Kraft.   

Darüber kann der Verwal-
tungsrat der RSAG AöR 
nicht befinden. 

Siegburg, 14.12.2017 Siegburg, 14.12.2017  

Rhein-Sieg-Kreis Rhein-Sieg-Kreis  

Der Landrat Der Landrat  

 


